
 

 

STARTRECHTSANTRAG TEMPORÄRL IZENZEN  
Anhang zu Wettkampfreglement Schwimmen 3.1 | 05.2023  
 
Art. 2.2 des Wettkampfreglement Schwimmen – Startrecht Temporärlizenzen  
Eine Temporärlizenz «Swiss Aquatics» kann von jedermann erworben werden, der nicht im Besitz einer 
Jahreslizenz ist. Sie berechtigt, unabhängig von der Anzahl Starts, zur Teilnahme an:  

a. einer Wettkampfveranstaltung Schwimmen in der Schweiz, eingeschränkt auf Meisterschaften der 
Mitgliedverbände und Einladungswettkämpfe;  

b. einer Wettkampfveranstaltung Schwimmen im Ausland;  
c. den Masters- und den Openwater-Schweizermeisterschaften.  

Der Startrechtsantrag Temporärlizenzen ist:  
a. bei Wettkämpfen in der Schweiz dem:der Schiedsrichter:in an der Mannschaftsführersitzung gegen 

eine Empfangsbestätigung abzugeben. Der:die Schiedsrichter:in sendet die Listen zusammen mit dem 
Schiedsrichter:innenrapport an das Sekretariat von Swiss Aquatics;  

b. bei Wettkämpfen im Ausland durch den betreffenden Verein zusammen mit den Ergebnissen direkt an 
das Sekretariat von Swiss Aquatics zu senden.  

Das Sekretariat von Swiss Aquatics lässt dem Verein in der Folge eine Rechnung zukommen.  

WETTKAMPF  

Name | Datum    _________________________________________________________  
Veranstalter    _________________________________________________________  
Code (beliebige Zahl einsetzen)  _________________________________________________________  

TEMPORÄRLIZENZEN  

Beantragender Verein   _________________________________________________________  
Anzahl Temporärlizenzen  _________________________________________________________  

Angaben zu Schwimmer:innen Bitte in Blockschrift schreiben. 

Name | Vorname Adresse  PLZ | Ort  Geb. Datum  Nationalität  
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Der Unterzeichnende anerkennt die Bestimmungen der Statuten und Reglemente von Swiss Aquatics. Er 
anerkennt das Doping-Statut von Swiss Olympic (inkl. Ausführungsbestimmungen) und die ausschliessliche 
Zuständigkeit der Disziplinarkammer von Swiss Olympic zur erstinstanzlichen Beurteilung von Dopingvergehen 
(www.antidoping.ch). Er unterstellt sich ausdrücklich deren Beurteilungskompetenz. Diese Entscheide können 
an das TAS (Tribunal Arbitral du Sport) in Lausanne weitergezogen werden, welches endgültig entscheidet - 
unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte.  

Unterschrift und Name  
des beantragenden Vereins  _________________________________________________________  
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EMPFANGSBESTÄTIGUNG  

Wettkampfname | Code   _________________________________________________________  
Unterschrift Schiedsrichter:in _________________________________________________________ 
 
 
 
 


